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Bautechnische Zulassung BTZ-0022 

 

Bauprodukte Peikko Verbundelement PDR Diagonal Tie und Peikko 
Verbundelement PD Diagonal Tie 

 Aus Stahldraht geschweißtes Verbundelement für Be-
tonfertigteile mit innerer Wärmedämmschicht  

  

Zulassungsinhaber Peikko Group OY 
P.O. Box 104  
Voimakatu 3 
15101 Lahti 
Finnland 

  

Herstellerwerk Peikko Finland OY 
Vipusenkatu 20 
15230 Lahti 
Finnland 

  

Geltungsdauer vom 

 bis zum 

06. März 2024 

05. März 2029 

  

Die Bautechnische Zulassung umfasst  
 

das Deckblatt,  
den Bescheid einschließlich 2 Anhängen und  
den Anhang 3,  
insgesamt 14 Seiten. 

  

Diese Bautechnische Zulassung er-
setzt 

die Bautechnische Zulassung BTZ-0022 mit Gel-
tungsdauer vom 06. August 2018 bis zum 
05. August 2023. 

 



Bautechnische Zulassung BTZ-0022 
Geltungsdauer vom vom 06.03.2024 bis zum 05.03.2029, 
ersetzt die Bautechnische Zulassung BTZ-0022 
mit Geltungsdauer vom 06.08.2018 bis zum 05.08.2023 

OIB-920.4-001/16-028 2/14 

D
ig

it
a
le

 K
o

p
ie

  
  

  
  

  
  
 D

ig
it

a
le

 K
o

p
ie

  
  

  
  

  
  
 D

ig
it

a
le

 K
o

p
ie

  
  
  

  
  
  

 D
ig

it
a
le

 K
o

p
ie

  
  
  

  
  
  

 D
ig

it
a
le

 K
o

p
ie

  
  

  
  
  

  
 D

ig
it

a
le

 K
o

p
ie

 

 

Bescheid  

Über den Antrag der Peikko Group OY, P.O. Box 104, Voimakatu 3, 15101 Lahti, Finnland, auf Erteilung 
einer Bautechnischen Zulassung für das aus Stahldraht geschweißte Verbundelement für Betonfertigtei-
le mit innerer Wärmedämmschicht, das  

Peikko Verbundelement PDR Diagonal Tie und Peikko Verbundelement PD 
Diagonal Tie, 

entscheidet das Österreichische Institut für Bautechnik, 1010 Wien, Schenkenstraße 4, als die gemäß 
Oberösterreichischem Bautechnikgesetz 2013, LGBl. Nr. 35/2013 i. d. F. LGBl. Nr. 90/2013, LGBl. 
Nr. 89/2014, LGBl. Nr. 38/2016, LGBl. Nr. 38/2017, LGBl. Nr. 32/2018, LGBl. Nr. 112/2019, LGBl. 
Nr. 125/2020, LGBl. Nr. 56/2021, LGBl. Nr. 111/2022, LGBl. Nr. 95/2023 und LGBl. Nr. 14/20241, er-
mächtigte Behörde mit folgendem 

Spruch.  

Für das Peikko Verbundelement PDR Diagonal Tie und Peikko Verbundelement PD Diagonal Tie, her-
gestellt durch die Peikko Group OY, P.O. Box 104, Voimakatu 3, 15101 Lahti, Finnland, im Hersteller-
werk Peikko Finland OY, Vipusenkatu 20, 15230 Lahti, Finnland, wird gemäß § 68 Abs. 4 Oberösterrei-
chisches Bautechnikgesetz 2013, LGBl. Nr. 35/2013 i. d. F. LGBl. Nr. 90/2013, LGBl. Nr. 89/2014, LGBl. 
Nr. 38/2016, LGBl. Nr. 38/2017, LGBl. Nr. 32/2018, LGBl. Nr. 112/2019, LGBl. Nr. 125/2020, LGBl. 
Nr. 56/2021, LGBl. Nr. 111/2022, LGBl. Nr. 95/2023 und LGBl. Nr. 14/2024, nach Maßgabe der Anhän-
ge 1 und 2, die einen integrierenden Bestandteil dieses Bescheides darstellen, die Bautechnische Zu-
lassung BTZ-00222 erteilt.  

Nach § 68 Abs. 4 und Abs. 5 Oberösterreichisches Bautechnikgesetz 2013, LGBl. Nr. 35/2013 i. d. F. 
LGBl. Nr. 90/2013, LGBl. Nr. 89/2014, LGBl. Nr. 38/2016, LGBl. Nr. 38/2017, LGBl. Nr. 32/2018, LGBl. 
Nr. 112/2019, LGBl. Nr. 125/2020, LGBl. Nr. 56/2021, LGBl. Nr. 111/2022, LGBl. Nr. 95/2023 und LGBl. 
Nr. 14/2024, wird vorgeschrieben:  

1 Die Bautechnische Zulassung ist auf die im Anhang 1.1, Anhang 1.2, Anhang 1.6 und Anhang 1.7 be-
schriebenen Bauprodukte mit den im Anhang 1.3 angeführten Produktleistungen beschränkt. 

2 Hinsichtlich der Produktion der Bauprodukte sind die im Anhang 1.4 angegebenen Regelungen ein-
zuhalten.  

3 Einbau und Anwendungen der Bauprodukte sind gemäß Anhang 1.5 durchzuführen. 

4 Die Eigen- und Fremdüberwachung der Bauprodukte sind gemäß Anhang 1.8 und Anhang 1.9 durch-
zuführen.  

5 Die Geltungsdauer der Bautechnischen Zulassung wird mit 06. März 2024 bis 05. März 2029 festge-
legt.  

Das Österreichische Institut für Bautechnik kann die Bautechnische Zulassung jederzeit widerrufen, er-
gänzen oder abändern, wenn die in diesem Bescheid formulierten Auflagen und Bedingungen oder die 
gesetzlichen Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind.  

Die Peikko Group OY, P.O. Box 104, Voimakatu 3, 15101 Lahti, Finnland, hat gemäß § 84 Oberösterrei-
chisches Bautechnikgesetz 2013, LGBl. Nr. 35/2013 i. d. F. LGBl. Nr. 90/2013, LGBl. Nr. 89/2014, LGBl. 

 
1 Landesgesetz über die bautechnischen Anforderungen an Bauwerke und Bauprodukte, Oberösterreichisches 

Bautechnikgesetz 2013, LGBl. Nr. 35/2013 i. d. F. LGBl. Nr. 90/2013, LGBl. Nr. 89/2014, LGBl. Nr. 38/2016, LGBl. 
Nr. 38/2017, LGBl. Nr. 32/2018 und LGBl. Nr. 112/2019, LGBl. Nr. 125/2020, LGBl. Nr. 56/2021, LGBl. Nr. 111/2022, LGBl. 
Nr. 95/2023 und LGBl. Nr. 14/2024 

2 Die BTZ-0022 wurde erstmals 2023 mit Geltungsdauer vom 06.08.2018 bis zum 05.08.2023 erteilt und 2024 durch die 
BTZ-0022 mit Geltungsdauer vom 06.03.2024 bis zum 05.03.2029 ersetzt. 
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Nr. 38/2016, LGBl. Nr. 38/2017, LGBl. Nr. 32/2018, LGBl. Nr. 112/2019, LGBl. Nr. 125/2020, LGBl. 
Nr. 56/2021, LGBl. Nr. 111/2022, LGBl. Nr. 95/2023 und LGBl. Nr. 14/2024 die Kosten für die Erteilung 
der Bautechnischen Zulassung zu tragen. 

Rechtsgrundlagen  

§§ 68, 69 und 84 Oberösterreichisches Bautechnikgesetz 2013, LGBl. Nr. 35/2013 i. d. F. LGBl. 
Nr. 90/2013, LGBl. Nr. 89/2014, LGBl. Nr. 38/2016, LGBl. Nr. 38/2017, LGBl. Nr. 32/2018, LGBl. 
Nr. 112/2019, LGBl. Nr. 125/2020, LGBl. Nr. 56/2021, LGBl. Nr. 111/2022, LGBl. Nr. 95/2023 und LGBl. 
Nr. 14/2024 

Begründung  

Für die Bauprodukte liegt keine harmonisierte Norm vor und die Bauprodukte sind nicht in der Baustoff-
liste ÖA3 erfasst.  

Gemäß § 69 Abs. 1 Oberösterreichisches Bautechnikgesetz 2013, LGBl. Nr. 35/2013 i. d. F. LGBl. 
Nr. 90/2013, LGBl. Nr. 89/2014, LGBl. Nr. 38/2016, LGBl. Nr. 38/2017, LGBl. Nr. 32/2018, LGBl. 
Nr. 112/2019, LGBl. Nr. 125/2020, LGBl. Nr. 56/2021, LGBl. Nr. 111/2022, LGBl. Nr. 95/2023 und LGBl. 
Nr. 14/2024, ist das Österreichische Institut für Bautechnik als Behörde mit der Aufgabe der Erteilung 
der Bautechnischen Zulassung betraut.  

Durch die Peikko Group OY, P.O. Box 104, Voimakatu 3, 15101 Lahti, Finnland, vorgelegten Antragsun-
terlagen – einschließlich einer technischen Beschreibung der Produkte, Angaben über die Leistungs-
merkmale, die vorgesehene Verwendung der Produkte, sowie weitere zweckdienliche Informationen – 
dienten als Grundlage für die Überprüfung der Voraussetzungen für die Verwendung der Bauprodukte.  

Die im Spruch des Bescheides angeführten Vorschreibungen stellen gemäß § 68 Oberösterreichisches 
Bautechnikgesetz 2013, LGBl. Nr. 35/2013 i. d. F. LGBl. Nr. 90/2013, LGBl. Nr. 89/2014, LGBl. 
Nr. 38/2016, LGBl. Nr. 38/2017, LGBl. Nr. 32/2018, LGBl. Nr. 112/2019, LGBl. Nr. 125/2020, LGBl. 
Nr. 56/2021, LGBl. Nr. 111/2022, LGBl. Nr. 95/2023 und LGBl. Nr. 14/2024, zulässige Ergänzungen der 
diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmung dar und sind aufgrund der Ergebnisse des Ermittlungsverfah-
rens vorzuschreiben.  

Die Geltung der Bautechnischen Zulassung BTZ-0022 mit Geltungsdauer 06. August 2018 bis zum 
05. August 2023 ist mit Ende des 05. August 2023 abgelaufen. 

Das Österreichische Institut für Bautechnik hat aufgrund des § 68 Abs. 4 Oberösterreichisches Bautech-
nikgesetz 2013, LGBl. Nr. 35/2013 i. d. F. LGBl. Nr. 90/2013, LGBl. Nr. 89/2014, LGBl. Nr. 38/2016, 
LGBl. Nr. 38/2017, LGBl. Nr. 32/2018, LGBl. Nr. 112/2019, LGBl. Nr. 125/2020, LGBl. Nr. 56/2021, 
LGBl. Nr. 111/2022, LGBl. Nr. 95/2023 und LGBl. Nr. 14/2024, die Bautechnische Zulassung zu widerru-
fen, zu ergänzen oder abzuändern, wenn die in diesem Bescheid formulierten Auflagen und Bedingun-
gen oder die gesetzlichen Voraussetzungen der Bautechnischen Zulassung nicht mehr erfüllt sind.  

Die Voraussetzungen für die Verwendung der Bauprodukte sind daher unter Einhaltung der angegebe-
nen Bestimmungen über Verwendung, Einbau und Anwendung gegeben, und die Bautechnische Zulas-
sung ist gemäß § 68 Oberösterreichisches Bautechnikgesetz 2013, LGBl. Nr. 35/2013 i. d. F. LGBl. 
Nr. 90/2013, LGBl. Nr. 89/2014, LGBl. Nr. 38/2016, LGBl. Nr. 38/2017, LGBl. Nr. 32/2018, LGBl. 
Nr. 112/2019, LGBl. Nr. 125/2020, LGBl. Nr. 56/2021, LGBl. Nr. 111/2022, LGBl. Nr. 95/2023 und LGBl. 
Nr. 14/2024, der Antragstellerin wie im Spruch zu erteilen. 

 
3 Bezugsdokumente sind im Anhang 2 angeführt.  
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Rechtsmittelbelehrung  

Sie haben das Recht, gegen diesen Bescheid Beschwerde an das Verwaltungsgericht Oberösterreich, 
das Oberösterreiche Landesverwaltungsgericht, zu erheben. Die Beschwerde ist innerhalb von vier Wo-
chen nach Zustellung dieses Bescheides schriftlich beim Österreichischen Institut für Bautechnik (OIB), 
Schenkenstraße 4, 1010 Wien, einzubringen und hat die nachstehenden Angaben zu enthalten.  

− Den Bescheid, gegen den sie sich richtet,  

− Die Behörde, die den Bescheid erlassen hat – das Österreichische Institut für Bautechnik,  

− Die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt,  

− Das Begehren,  

− Die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht wur-
de. 

Die Beschwerde kann in jeder technisch möglichen Form übermittelt werden. Beachten Sie dabei, dass 
die mit jeder Übermittlungsart verbundenen Risiken – z. B. Übertragungsverlust, Verlust des Schriftstü-
ckes – die Absenderin oder der Absender trägt. 

Eine rechtzeitig eingebrachte und zulässige Beschwerde hat aufschiebende Wirkung, das heißt, der Be-
scheid kann bis zur abschließenden Entscheidung nicht vollstreckt werden. 

Sie haben das Recht, im Verfahren vor dem Oberösterreiche Landesverwaltungsgericht eine mündliche 
Verhandlung zu beantragen. 

Die Pauschalgebühr für die Beschwerde einschließlich deren Beilagen beträgt € 30,–. Dieser Betrag ist 
auf das Konto des Finanzamtes für Gebühren, Verkehrssteuern und Glücksspiel, 
IBAN AT83 0100 0000 0550 4109, BIC BUNDATWW, zu entrichten, wobei als Verwendungszweck das 
betreffende Beschwerdeverfahren – Zahl der Bautechnischen Zulassung – anzugeben ist. Der Be-
schwerde ist als Nachweis der Entrichtung der Gebühr der Zahlungsbeleg oder ein Ausdruck über die 
erfolgte Erteilung einer Zahlungsanweisung anzuschließen. 

Hinweis  

− Auftretende Schadensfälle oder Gefahren, die bei der Lagerung oder Verwendung der Peikko Ver-
bundelements PDR Diagonal Tie und Peikko Verbundelements PD Diagonal Tie, auftreten, sind 
durch den Hersteller unverzüglich dem Österreichischen Institut für Bautechnik mitzuteilen.  

− Die Bautechnische Zulassung darf nicht auf andere als das im Spruch genannte Herstellerwerk und 
andere als die im Spruch genannten Produkte übertragen werden.  

− Bei Änderungen der Bauprodukte oder ihrer Produktion, die durch die vorliegende Bautechnische Zu-
lassung nicht abgedeckt sind, ist zeitgerecht um Ergänzung oder Erweiterung der Bautechnischen 
Zulassung anzusuchen, auch dann, wenn diese Änderungen zu einer technischen Verbesserung oder 
einer Erhöhung der Sicherheit führen oder nur die Änderung des Herstellerwerks betreffen.  

− Die Bautechnische Zulassung wird gemäß den landesgesetzlichen Vorschriften in den anderen Län-
dern anerkannt. 

− Die Bautechnische Zulassung lässt alle Rechte Dritter unberührt.  

− Eine Vervielfältigung oder Veröffentlichung der Bautechnischen Zulassung für Werbe- oder andere 
Zwecke darf nur im Ganzen und nicht auszugsweise erfolgen.  

− Die Bautechnische Zulassung ersetzt nicht die Erfordernisse der Bewilligungen anderer Behörden, 
wie z. B. der Baubehörde. Mit der Bautechnischen Zulassung ist auch keine gewerberechtliche Ge-
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nehmigung verbunden, das Bauprodukt herzustellen. Hierfür bedarf es des Besitzes oder der Erlan-
gung der entsprechenden Gewerbebefugnis.  

− Der Ersatz der bei der Erstellung der Bautechnischen Zulassung angefallenen Kosten wird von die-
sem Bescheid getrennt in Rechnung gestellt. Die gemäß Gebührengesetz 1957 zu entrichtenden Ge-
bühren sind im Anhang 3 angegeben. 

 

 

 Für das Österreichische Institut für Bautechnik 
Der stellvertretende Geschäftsführer  

 

 Das Originaldokument ist unterzeichnet von  

 

 Bmstr. Dipl.-Ing. Thomas Rockenschaub  
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Anhang 1  

Anhang 1.1 Technische Beschreibung der Bauprodukte  

Die gegenständlichen Bauprodukte, das aus Stahldraht geschweißte Verbundelement für Betonfertigteile 
mit innerer Wärmedämmschicht, das Peikko Verbundelement PDR Diagonal Tie und Peikko Verbunde-
lement PD Diagonal Tie, bestehen aus den nachstehend angegebenen Bestandteilen. 

− Zwei Gurte aus Stahldraht mit kalt geprägter Oberfläche, entweder aus 

− nichtrostendem Stahl oder aus 

− Stahl 

− Diagonalen aus glattem Stahldraht aus nichtrostendem Stahl 

Das Peikko Verbundelement ist 2,40 m lang und wird in zwei Varianten hergestellt. 

− Vollständig, d. h. beide Gurte und die Diagonalen aus nichtrostendem Stahl, Peikko Verbundelement 
PDR Diagonal Tie  

− Mit einem Gurt und den Diagonalen aus nichtrostendem Stahl und dem anderen Gurt aus Stahl, 
Peikko Verbundelement PD Diagonal Tie  

Die Gurte haben keine Bewehrungsfunktion, sie dienen der Verarbeitung und der Verankerung der Dia-
gonalen. 

ANMERKUNG Peikko Verbundelement wird als Synonym für Peikko Verbundelement PDR Diagonal Tie 
und Peikko Verbundelement PD Diagonal Tie verwendet, wenn eine Unterscheidung nicht 
erforderlich ist. 

Anhang 1.2 Vorgesehene Verwendung  

Das Peikko Verbundelement PDR Diagonal Tie und Peikko Verbundelement PD Diagonal Tie ist zur 
Verbindung der Vorsatzschicht mit der Tragschicht von Betonfertigteilen mit innerer Wärmedämm-
schicht, siehe Abbildung 1, vorgesehen. Zwischen Vorsatzschicht und Tragschicht liegt die Wärme-
dämmschicht. Ein Beispiel für Betonfertigteilen mit innerer Wärmedämmschicht sind Sandwichwände. 

Vorsatzschicht


2

5


2
5

Wärmedämmschicht

Tragschicht

Peikko Verbundelement

 
 Abmessungen in mm 

Abbildung 1 Betonfertigteil mit Peikko Verbundelement 
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Anhang 1.3 Leistungsmerkmale der Bauprodukte  

Durch die Bautechnische Zulassung erfassten Leistungsmerkmale und Produktleistungen sind in Tabel-
le 1 angegeben.  

Tabelle 1 Peikko Verbundelement PDR Diagonal Tie und Peikko Verbundelement PD Diagonal Tie – 
Leistungsmerkmale und Produktleistungen  

Leistungsmerkmal  
Nachweisver-

fahren 
Einheit Leistung 

Geometrische Merkmale – Nennmaße nach Anhang 1.6 

Länge  ⎯ mm 2 400  10 

Höhe, als Achsmaß zwischen 
den beiden Gurten 

⎯ mm (100–450)  10 

Durchmesser 


Gurt

Diagonale  
Gurt

 ⎯ mm 5,0 1) 

Mechanische Merkmale – Nennwerte, Oberflächen 

Gurt aus Stahl 

Streckgrenze Re EN ISO 6892-1 MPa 500 2) 

Zugfestigkeit Rm EN ISO 6892-1 MPa 540 2) 

Dehnung Agt EN ISO 6892-1 % 5 2) 

Elastizitätsmodul EN 1992-1-1 MPa 200 000 

Oberfläche ⎯ ⎯ Kalt geprägt 

Gurt aus nichtrostendem Stahl 

Streckgrenze Re EN ISO 6892-1 MPa 500 2) 

Zugfestigkeit Rm EN ISO 6892-1 MPa 540 2) 

Dehnung Agt EN ISO 6892-1 % 5 2) 

Elastizitätsmodul EN 10088 MPa 200 000 

Werkstoff EN 10088 ⎯ 1.4401 

Oberfläche ⎯ ⎯ Kalt geprägt 

Diagonalen aus nichtrostendem Stahl 

Streckgrenze Re EN ISO 6892-1 MPa 500 2) 

Zugfestigkeit Rm EN ISO 6892-1 MPa 540 2) 

Dehnung Agt EN ISO 6892-1 % 5 2) 

Elastizitätsmodul EN 10088 MPa 200 000 

Werkstoff EN 10088 ⎯ 1.4401 

Oberfläche ⎯ ⎯ Glatt 
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Leistungsmerkmal  
Nachweisver-

fahren 
Einheit Leistung 

Knoten Gurt und Diagonalen – Schweißverbindung – Verankerung im Beton 

Knotenscherkraft der Schweiß-
verbindung 

B 4707,  
Verfahren 2 

kN 7,5 2) 

Verankerung im Beton 
Ausziehen des 
einbetonierten 

Knotens 3)  
kN 11 2) 

1) Grenzabweichung der längenbezogenen Masse  6 % 

2) Mindestwert 

3) Axiales Ausziehen eines Stabes des Knotens bei unbelastetem zweiten Stab 

 

Anhang 1.4 Produktion der Bauprodukte  

Das Peikko Verbundelement wird im Herstellerwerk Peikko Finland OY, Vipusenkatu 20, 15230 Lahti, 
Finnland produziert. Die in Ringen angelieferten Stahldrähte werden gerichtet, gebogen, mit elektrischer 
Widerstandsschweißung verschweißt und das fertiggestellte Verbundelement abgelängt.  

Anhang 1.5 Verwendungsbestimmungen, Einbau und Anwendung der Bauprodukte 

Anhang 1.5.1 Verarbeitung des Peikko Verbundelements PDR Diagonal Tie und Peikko Ver-
bundelements PD Diagonal Tie 

Die Verarbeitung des Peikko Verbundelements erfolgt im Betonfertigteilwerk. Das Peikko Verbundele-
ment wird in Betonfertigteilen mit innerer Wärmedämmschicht verarbeitet.  

Eine besondere Technologie ist bei der Verarbeitung nicht erforderlich. Die planmäßige Lage der Peikko 
Verbundelemente, insbesondere das Verhindern des Umstürzens ist sicherzustellen. 

Anhang 1.5.1 Konstruktion 

Bei Betonfertigteilen mit innerer Wärmedämmschicht mit dem Peikko Verbundelement sind folgende 
Konstruktionsprinzipien zu beachten. 

− Das Peikko Verbundelement ist für die Verwendung in Betonfertigteilen mit innerer Wärmedämm-
schicht mit ausschließlich ruhender oder vorwiegend ruhender Belastung vorgesehen. Dabei darf die 
Vorsatzschicht nicht über Winddruck und andere Druckbelastungen ähnlicher Größe hinausgehend 
belastet werden.  

− Das Peikko Verbundelement ist für eine hinterlüftete Vorsatzschicht nicht geeignet. 

− Mindestbetonfestigkeitsklasse C30/37 

− Die Betondeckung der Gurte in der Vorsatzschicht und in der Tragschicht hat mindestens 25 mm zu 
betragen. 

− Als Wärmedämmung sind harte Wärmedämmstoffe für tragende Anwendungen im Sinne der 
EN 13163 zu verwenden, wie z. B. EPS 100 nach Tabelle C.1 der EN 13163. Neben EPS dürfen 
auch andere Wärmedämmstoffe mit entsprechend hohem Elastizitätsmodul verwendet werden. 
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Anhang 1.5.1 Nachweise 

Bei Betonfertigteilen mit innerer Wärmedämmschicht mit dem Peikko Verbundelement sind folgende 
Nachweisprinzipien zu beachten. 

− Die Gurte des Peikko Verbundelements sind kein Bewehrungsstahl im Sinne der B 4707. Sie sind bei 
der Bemessung der Vorsatz- und Tragschicht nicht als Bewehrung zu berücksichtigen. 

− Druckkräfte in den Diagonalen des Peikko Verbundelements sind zu vernachlässigen. 

− Die Nachweise haben zumindest die nachstehend angeführten Lastfälle zu berücksichtigen 

− Einwirkungen aus Eigengewicht 

− Einwirkungen aus Temperaturen in Vorsatzschicht und Tragschicht 

− Einwirkungen aus dem veränderlichen Temperaturanteil in der Vorsatzschicht  

− Einwirkungen aus Wind  

− Schwinden 

− Weitere Einwirkungen aus z. B Nutzlasten, Zwängungen, Transport und Produktion usw. sind nach 
den vorliegenden Gegebenheiten für den Betonfertigteil zu berücksichtigen. 

− Die Einwirkungen sind nach Eurocode 1, EN 1991-Serie, und den nationalen Festlegungen zum Eu-
rocode 1, B 1991-Serie, zu entnehmen. Dabei ist jedenfalls anzusetzen. 

− Für die Vorsatzschicht ein höchster konstanter Temperaturanteil von nicht weniger als + 60 °C 

− Für die Vorsatzschicht ein niedrigster konstanter Temperaturanteil von nicht mehr als – 20 °C 

− Für die Vorsatzschicht ein veränderlicher Temperaturanteil von zumindest 5 K, in die jeweils un-
günstigere Anordnung 

− Schwinden ist EN 1992-1-1 zu entnehmen. Dabei ist in der Wärmedämmschicht eine relative Luft-
feuchtigkeit von 90 % anzusetzen. 

− Die Lastfälle sind nach EN 1990 und B 1990 zu kombinieren. Dabei sind die Einwirkungen aus Tem-
peraturen und das Schwinden, wenn sie ungünstig wirken, gleichzeitig in voller Höhe anzusetzen.  

− Der Teilsicherheitsbeiwert sind den Eurocodes und den nationalen Festlegungen zu den Eurocodes 
zu entnehmen. Auf der Widerstandsseite ist für die Verankerung im Beton der Teilsicherheitsbeiwert 
für Beton anzusetzen. 
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Anhang 1.6 Peikko Verbundelement 

Gurt in Vorsatzschicht

Diagonale

Gurt in Tragschicht

 

Abbildung 2 Peikko Verbundelement – Gurte und Diagonale 

 5

 5

 5



300 300

2 400

h

1
5

1
5

 
 Abmessungen in mm 

Abbildung 3 Peikko Verbundelement – Geometrie  

h ist der Achsabstand der beiden Gurte. 

Toleranzen der Diagonalen, Abbildung 3 

Abstand der Schweißknoten 300  5 mm 

Überstand 15  2 mm 

 

Peikko Verbundelement 

Diagonal Tie PD 
Diagonal Tie PDR 
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Tabelle 2 Verbundelement – Abmessungen  

Bezeichnung 
Diagonal Tie 

Höhe 
h 

Winkel 

 

Masse 
 

⎯ mm ° kg/m 

PD 100, PDR 100 100 23 1,17 

PD 120, PDR 120 120 26 1,18 

PD 140, PDR 140 140 29 1,19 

PD 150, PDR 150 150 31 1,20 

PD 180, PDR 180 180 35 1,22 

PD 200, PDR 200 200 38 1,23 

PD 210, PDR 210 210 39 1,27 

PD 220, PDR 220 220 40 1,27 

PD 240, PDR 240 240 42 1,27 

PD 280, PDR 280 260 44 1,28 

PD 280, PDR 280 280 46 1,30 

PD 300, PDR 300 300 48 1,32 

PD 320, PDR 320 320 50 1,34 

PD 340, PDR 340 340 52 1,36 

PD 360, PDR 360 360 53 1,38 

PD 380, PDR 380 380 55 1,40 

PD 400, PDR 400 400 56 1,42 

PD 420, PDR 420 420 57 1,44 

PD 440, PDR 440 440 58 1,46 

PD 450, PDR 450 450 59 1,47 

Legende 

PDR h ....... Peikko Verbundelement mit beiden Gurten aus nichtrostendem Stahl 

PD h ......... Peikko Verbundelement mit dem Gurt in der Tragschicht aus Stahl und dem zweiten 
Gurt aus nichtrostendem Stahl 

h ............... Nennwert der Höhe des Peikko Verbundelements in mm, Abbildung 3.  

 

Peikko Verbundelement 

Diagonal Tie PD 
Diagonal Tie PDR 
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Anhang 1.7 Kennzeichnung 

Die Kennzeichnung erfolgt je Verpackungseinheit durch angehängte Etiketten.  

Inhalt der Etiketten 

− Firmenname, d. h. Peikko Group OY, 15101 Lahti, Finnland  

− Type, d. h. PD h oder PDR h, mit h als Nennhöhe in mm 

− Anzahl 

− Produktionsdatum 

− Identifizierungsnummer der Produktion 

− Schicht mit Name des Mitarbeiters 

− Freigabe mit Unterschrift 

Farbkennzeichnung  

Die Enden der Drähte jedes Peikko Verbundelements aus nichtrostendem Stahl werden mit roter Farbe 
gekennzeichnet. Die Enden der Drähte aus Stahl weisen keine Farbkennzeichnung auf. 

Anhang 1.8 Eigenüberwachung der Bauprodukte – Werkseigene Produktionskontrolle 

Die werkseigene Produktionskontrolle ist auf Grundlage des beim Österreichischen Institut für Bautech-
nik hinterlegten Überwachungsplans durchzuführen.  

Anhang 1.9 Fremdüberwachung der Bauprodukte  

Die Fremdüberwachung ist auf der Grundlage eines Vertrages durch einen unabhängigen und fachkun-
digen Dritten durchzuführen. Vertrag und Vertragspartner unterliegen der Genehmigung des Österreichi-
schen Instituts für Bautechnik. 

Der Überwachungsvertrag hat jedenfalls zu enthalten. 

− Das Österreichische Institut für Bautechnik ist von negativ verlaufenen Überwachungen zu unterrich-
ten. 

− Das Österreichische Institut für Bautechnik ist vom Erlöschen des Vertrags zu informieren. 

− Das Österreichische Institut für Bautechnik ist über Änderungen im Vertrag und den Vertragspartnern 
zu unterrichten. Diese Änderungen unterliegen der Genehmigung des Österreichischen Instituts für 
Bautechnik.  

Die Durchführung der Fremdüberwachung hat den beim Österreichischen Institut für Bautechnik hinter-
legten Überwachungsplan zu berücksichtigen. 

Kopien der im Rahmen der Fremdüberwachung ausgestellten Prüfberichte und Überwachungsberichte 
sind dem Österreichischen Institut für Bautechnik zu übergeben. Diese Prüfberichte und Überwachungs-
berichte müssen jene Angaben enthalten, die zur Beurteilung der Übereinstimmung der Bauprodukte mit 
der Bautechnischen Zulassung erforderlich sind. Im Regelfall ist es ausreichend die Kopien der Prüf- 
und Überwachungsberichte einmal pro Kalenderjahr an das Österreichische Institut für Bautechnik zu 
übersenden. Die Übersendung hat spätestens bis zum 31. März des Folgejahres bei sonstigem Widerru-
fen der Bautechnischen Zulassung zu erfolgen.  
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Anhang 2  

Bezugsdokumente  

 

Baustoffliste ÖA Verordnung des Österreichischen Instituts für Bautechnik (OIB) über die 
Baustoffliste ÖA (Neufassung 2015) vom 15. August 2015, OIB-095.1-
015/15, OIB aktuell, Mitteilungen des Österreichischen Instituts für Bau-
technik, 16. Jahrgang, Sonderheft Nr. 14, August 2015, ISSN 1615-9950 

Verordnung des Österreichischen Instituts für Bautechnik (OIB), mit der 
die Verordnung über die Baustoffliste ÖA (Neufassung 2015) geändert 
wird (1. Novelle zur Baustoffliste ÖA), OIB-095.1-016/19, OIB aktuell, Mit-
teilungen des Österreichischen Instituts für Bautechnik, 20. Jahrgang, 
Sonderheft Nr. 16, März 2019, ISSN 1615-9950 

EN 1990, 04.2002, + A1, 
AC, 12.2008 + AC, 04.2010  

Eurocode – Grundlagen der Tragwerksplanung 

EN 1991-Serie Eurocode 1 – Einwirkungen auf Tragwerke 

EN 1992-1-1, 12.2004 + AC, 
01.2008 + AC, 11.2010 + 
A1, 12.2014 

Eurocode 2 – Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spann-
betontragwerken – Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln 
für den Hochbau  

EN 10088-3, 12.2023 Nichtrostende Stähle – Teil 3: Technische Lieferbedingungen für Halb-
zeug, Stäbe, Walzdraht, gezogenen Draht, Profile und Blankstahlerzeug-
nisse aus korrosionsbeständigen Stählen für allgemeine Verwendung 

EN 13163, 2012 + A2, 
11.2016  

Wärmedämmstoffe für Gebäude – Werkmäßig hergestellte Produkte aus 
expandiertem Polystyrol (EPS) – Spezifikation 

EN ISO 6892-1, 12.2019 Metallische Werkstoffe – Zugversuch – Teil 1: Prüfverfahren bei Raum-
temperatur 

ÖNORM B 1990-1, 
01.01.2013  

Eurocode – Grundlagen der Tragwerksplanung – Teil 1: Hochbau 

ÖNORM B 1991-Serie Eurocode 1 – Einwirkungen auf Tragwerke 

ÖNORM B 4707, 01.06.2017  Bewehrungsstahl – Anforderungen, Klassifizierung und Prüfung 
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Anhang 3  

Entrichtung von Gebühren nach dem Gebührengesetz 1957, BGBl. Nr. 267/1957 in der geltenden 
Fassung 

Gebühr für die Erteilung der Bautechnischen Zulassung BTZ-0022 

€ 93,50 

Wir bitten Sie, den angeführten Betrag auf das Konto bei der Erste Bank der österreichischen Sparkas-
sen AG 

Österreichisches Institut für Bautechnik 

IBAN AT06 2011 1844 6266 7800 

BIC GIBAATWWXXX 

mit Angabe der Zahl des Bescheides 

OIB-920.4-001/16-028 

zu überweisen. Bitte beachten Sie, dass die Überweisung spesenfrei zugunsten des Österreichischen 

Instituts für Bautechnik erfolgen muss. 

Die von Ihnen entrichteten Gebühren werden vom Österreichischen Institut für Bautechnik an das Fi-
nanzamt für Gebühren, Verkehrssteuern und Glücksspiel abgeführt. Gleichzeitig weisen wir darauf hin, 
dass wir aufgrund des Gebührengesetzes 1957 des Bundes das Finanzamt für Gebühren, Verkehrs-
steuern und Glücksspiel verständigen müssen, wenn die Gebühr nicht entrichtet wird. 

 


